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Lageplan des Gerichtshaufes und Gefängnifl'es zu Flensburg'°'“).

Im Anfchlufs an das Gefängnifs find. getrennte Höfe für Männer und Weiber, fo wie für den

Infpector und die Wirthfchaft angelegt.

Das Gefängnifs bedeckt eine Grundfläche von rund 900 qm und hat einen Rauminhalt von 12 350 cbm;

die Kofien betragen, ausfchliefsl. Grunderwerb und Abgleichung des Bauplatzes, rund 280000 Mark, die

Koflen des zugehörigen Mobiliars 20300 Mark; hiernach koflet das Gefängnifs für lqm Grundfläche

311,„ Mark, für lcbm Rauminhalt 22,67 Mark und für I Gefangenen rund 2640 Mark.

Der Bau wurde unter der Oberleitung der König].

Regierung zu Schleswig durch _7mfen und Plüddeman

ausgeführt.

Für kreuzförmig angelegte gerichtliche

  

 
 

-„ ' : Gefängniffe diene als erf’tes Beifpiel das dem

I 7//f ' ”/ : Amts- und Landgericht in Stuttgart zugehörige,

Z ‘ ‘: von v. Landauer 1878—80 erbaute Gefangen-

; ‘ 1 A ” haus, welches nach dem vollftändigen Aus-

‚ “LI-' bau 72' Einzelzellen und 38 Zellen für 2 bis
': _—

-a _ / ’

%/é%%% : befindet fich diefes Gefänäiifs \En!flltäliai hinter gdeni

„, / ;/ ‚ neuen,. in 511.224 (S.;19) Eefcirri;bener; ]uf’tizgebäude

%///é/éé//é//Qéäé/ÖW ‚r
Lageplan des Gefängniffes zu Stuttgart.

”2000 n- Gr-

]
r

Hintergebäude mehrfachen baupolizeilichen Befchrän-

kungen unterworfen wurde. So wurde nicht allein die

Ausdehnung, der erforderlichen Entfernung von anderen
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Sockelgefchofs.

Gerichtliches Gefängnifs zu Stuttgart.
Arch.: 1/. Landauzr.

Handbuch der Architektur. IV. 7. 22



3 10.

Gefängnifs

zu

Dresden.

__Ä8__

Gebäuden wegen, fondem auch die Höhe des Gebäudes befchränkt; es find in Folge defi'en die Scheide-

wände zwifchen den Zellen aus 26 cm dicken Werkfteinquadern, die Gebälke durchaus mit frei tragenden

Betonfeldern zwifchen T-Eifen conf’truirt.

In Fig. 331 u. 332 find Grundriffe des Sockel- und des Erdgefchoffes dargeftellt; I. und II. Ober-

gefchofs haben die gleiche Eintheilung, wie das Erdgefchofs; nur find im I. Obergefchofs im Flügel für

Straf--Gefangene 2 Krankenzimmer angeordnet. Die Anordnung der Zellenfliigel if’c die übliche mit Galerien

längs der Zellenthüren; im Mittelpunkt der Anlage ift eine halb runde eiferne Treppe aufgeftellt. Die

Anordnung der Galerien, fo wie Einzelheiten der Zelleneinrichtung find aus Fig. 333 bis 336 zu ent-

nehmen. Die Heizung und Lüftung erfolgt mittels Dampf; die Abort-Einrichtung iit nach dem in Art. 271

(S. 305) befchriebenen und durch Fig. 269 bis 276 veranfchaulichten Syfieme. Die Zellenfenfter find nach

 

      
  

 

        

 

   

 

  

  

   

 

    

  

  

Fig. 333. Schnitt durch den Zellen-Corridor. Fig. 334- Sclmitt nach AB. Fig. 335. Schnitt nach CD.
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Vom gerichtlichen Gefängnifs zu Stuttgart.

aufsen mit vorfpringenden ]aloufie—Kaften verfehen, welche Collufionen verhindern, ohne den Zutritt von

Licht und Luft zu wehren.

Diefes Gefängnifs in nicht fofort in voller Ausdehnung erbaut worden, fondern nur der im Lage-

plan (Fig. 330) durch dichtere Schraffirung gekennzeichnete Theil defi'elben. Die Baukoi’ten des letzteren

betragen (ohne das Mobiliar) 344 251 Mark und berechnen fich für 1qm auf 422, für lcbm auf 34 und

für die Nutzeinheit (bei vorerfl'. 156 Gefangenen) auf 2207 Mark.

Ein noch viel bedeutenderes amts- und landgerichtliches, gleichfalls in Kreuz-

form erbautes Gefängnifs zur Unterbringung von 80 Unterfuchungsgefangenen, 160

Straf-Gefangenen in Einzelhaft und 160 Straf-Gefangenen in Gemeinfchaftshaft wurde

in den Jahren 1875—78 nach den Grundfätzen des neueren Gefängnifsbaues durch

Canzler in Verbindung mit dem neuen in Art. 225 (S. 223) bereits befchriebenen

Landgerichtshaufe zu Dresden errichtet.
Eine Abbildung hiervon nebfi: kurzer Befchreibung if’t in dem unten3n) bezeichneten Werke ent-

halten. Hervorzuheben find der achteckige,

und zu diefem Behufe, wie die Corridore,

durchaus uneingebaute, lediglich zur Ueberficht beitimmte

mit Galerien auf Confolen und Verbindungstreppen verfehene

322) In: Die Bauten. technifchen und induftriellen Anlagen von Dresden. Dresden 1878, S, 292 ff,


